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Verordnung zum Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (V GöV), Teilrevision (ÖV-Initiative); 

Vernehmlassungsverfahren, Auswertungsbericht 

 
 
A. Allgemeine Bemerkungen 

 
Vernehmlasser/in Bemerkungen, Anregungen; Anträge Beurteilung, Entscheid 

Urnäsch, Herisau, Hundwil, Schöneng-
rund, Waldstatt, Teufen, Gais, Trogen, 
Wald, Grub, Heiden, Wolfhalden, Reute 

Stimmen dem regierungsrätlichen Entwurf vorbehaltlos zu. Kenntnisnahme. 

Schwellbrunn, Bühler, Lutzenberg, FDP, 
SVP, SP, CVP 

Stimmen dem regierungsrätlichen Entwurf im Grundsatz zu, beantragen aber Änderungen. Kenntnisnahme. 

Speicher, Rehetobel Lehnen den regierungsrätlichen Entwurf ab. Kenntnisnahme. 
Speicher Ist mit dem vorgeschlagenen Kostenverteiler nicht einverstanden, da Speicher eine nicht ak-

zeptable Kostensteigerung erfährt. Im Vergleich zu Heiden, das ein sehr gutes Postautonetz 
habe, zahle Speicher rund doppelt so viel und im Vergleich zu Herisau, das viermal mehr 
Einwohner und ein wesentlich breiteres Angebot habe, fast die Hälfte. Aus Sicht von Speicher 
ist der Schlüssel nicht ausgewogen. 

Kenntnisnahme. 

Rehetobel Erachtet den vorgeschlagenen Verteilschlüssel aufgrund der Haltestellen-Frequenzen als kei-
ne sinnvolle Lösung, insbesondere weil infolge der allgemeinen Spardrucks die Gemeinden 
veranlasst werden, die (wenig benutzten) Haltestellen auf eine mögliche Aufhebung zu über-
prüfen, da die Kosten im Verhältnis zu den Frequenzzahlen teilweise unverhältnismässig hoch 
sind. 

Kenntnisnahme. Vgl. Erwägungen zu Art.10a 
(FDP) unten. 

Heiden Erachtet die Finanzierung gemäss der vorgeschlagenen Verteilung im Vergleich zur heutigen 
Lösung als gerechter. Nun wird bei allen Gemeinden mit denselben Ellen gemessen und die 
Solidarität innerhalb der Appenzeller Gemeinden wird gefördert. Auch finanzschwache Ge-
meinden könnten aufgrund der neuen Verteilung den ÖV ausbauen. Das Ziel soll sein, den 
ÖV im ganzen Appenzellerland stark zu gewichten, da dies für den Standortfaktor sehr wichtig 
ist. 

Kenntnisnahme. 

Hundwil Bemerkt, dass jede Änderung der Leistungen des öffentlichen Verkehrs Einfluss auf den Ge-
meindebeitrag hat und eine Anhörung der Gemeinden nicht vorgesehen ist. 

Bei Angebotsausbauten werden die Gemeinden 
vorab angehört und in den Entscheid einbezogen. 
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FDP Für die FDP ist es unbestritten, dass sich die Gemeinden nach Massgabe der von ihr bean-
spruchten ÖV-Leistungen an den Kosten beteiligen sollen. Dass mit einem neuen Vertei-
lungsschlüssel einzelne Gemeinden etwas stärker belastet, andere hingegen entlastet wer-
den, ist unausweichlich. Die vorliegend zur Diskussion stehende Konkretisierung auf Verord-
nungsstufe sollte jedoch nochmals überprüft werden, insbesondere unter dem Gesichtspunkt 
möglicher Fehlanreize, die im schlimmsten Fall zu einem Abbau des ÖV-Angebots führen 
könnten. Derartige Risiken birgt etwa die vorgesehene gleiche Gewichtung aller Haltestellen 
unabhängig von ihrer effektiven Nutzung. Auch bei der vorgesehenen Kategorisierung / Ge-
wichtung der einzelnen Verkehrsmittel besteht noch Klärungsbedarf. 

Vgl. Erwägungen zu Art 10 und 10a (FDP) unten. 

SVP, Bühler Es wird begrüsst, dass die Gewichtung der Frequenzen der erschlossenen Anzahl Haltestell-
ten einer Gemeinde höher gewichtet wird als die Bevölkerungszahl der betroffenen Gemein-
den. Ob die Festlegung von 60:40 richtig ist, kann nicht beurteilt werden, da dazu keine Infor-
mationen vorliegen. 

Vgl. Erwägungen zu Art. 10 (FDP) unten. 

SP Befürchtet, dass der vorliegende Verteilschlüssel einzelne Gemeinden dazu verleiten könnte, 
aus Kostengründen einzelne Haltestellen aufzuheben, anstatt diese im Dienst einer gesamt-
heitlichen Angebotsplanung aufrecht zu erhalten. In diesem Zusammenhang ist speziell an 
den zweiten Leitsatz zur Qualität aus dem „Leitbild Öffentlicher Regionalverkehr Appenzell 
Ausserrhoden“ zu erinnern, wonach angestrebt wird, den Anteil des ÖV am gesamten Ver-
kehrsaufkommen zu erhöhen. 

Vgl. Erwägungen zu Art. 10a (FDP) unten. 

CVP Ist der Ansicht, dass ausschliesslich die 20 Gemeinden über den interkommunalen Kostentei-
ler befinden sollen. Es ist jedoch wichtig, dass die getroffenen Annahmen sachlich stimmen 
und dass das Ergebnis einigermassen sachgerecht, plausibel, nachvollziehbar und vor allem 
gerecht erscheint. 

Kenntnisnahme. 

CVP Für eine gesamtheitliche ÖV-Betrachtung und die tatsächliche Belastungen der einzelnen 
Gemeinden sind neben den Beiträgen für den Regionalverkehr auch die Zahlungen an den 
Ortsverkehr mit zu berücksichtigen. Namentlich die Gemeinde Herisau leistet an seine Ver-
kehrsbetriebe einen höheren Beitrag als an den Regionalverkehr mit Bahn und Bus. 

Kenntnisnahme. 

CVP Ist skeptisch, ob der Entwurf zu mehr „Gerechtigkeit“ im Vergleich zum alten Kostenverteiler 
führt. Als Beispiel wird dafür das ÖV-Angebot der Gemeinden Heiden und Speicher vergli-
chen. Es wird insbesondere in Frage gestellt, ob das Verhältnis der Gewichtung der Ver-
kehrsmittel von 8 (AB) und 1 (Regionalbus) den konkreten Nutzen sowie das subjektive Emp-
finden der Kundinnen und Kunden richtig abbildet. 

Vgl. Erwägungen zu Art. 10a (Bühler) unten. 

CVP Stellt sich die Frage, ob ein einziger interkommunaler Kostenteiler, der auch die Investitionen 
an die Bahnunternehmen einbezieht, gerecht ist. 

Im Rahmen der Behandlung der VI „Mehr Mit-
sprache bei der ÖV-Finanzierung“ war allseits 
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unbestritten, dass statt der 23 verschiedenen ins-
künftig nur noch ein Verteilschlüssel gelten soll. 
Ebenfalls unbestritten war, dass alle auf die Ge-
meinden entfallenden Kosten des öffentlichen 
Verkehrs – sowohl Kosten für betriebliche Mass-
nahmen (Abgeltungen für das Verkehrsangebot), 
technische Massnahmen (Investitionsbeiträge an 
die Bahninfrastruktur) als auch kommerzielle 
Massnahmen (z.B. Tariferleichterungsmassnah-
men) – nach einheitlichen und sachlichen Krite-
rien auf alle 20 Gemeinden verteilt werden sollen. 
Vgl. Bericht und Antrag des RR vom 19. Februar 
2013, S. 10 f. Die Frage der Vernehmlasserin 
stellt sich vorliegend somit nicht mehr resp. ist 
nicht nochmals vertieft zu überprüfen. 

 
 
B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

 
Art. 10 Verteilung des Gemeindebeitrages 

  a) Grundsatz 
1 Für die Berechnung der Gemeindebeiträge werden gewichtet: 

a) die Frequenzzahlen der durch die Linie direkt erschlossenen Haltestellen 60 Prozent; 
b) die Bevölkerungszahl       40 Prozent. 

2 Die Gemeindeanteile werden für ein Fahrplanjahr berechnet. 
 

Vernehmlasser Bemerkungen, Anregungen Anträge Beurteilung, Entscheid 

FDP, SVP Aus dem eB ist nicht ersichtlich, warum die Regierung die Gewichtung von 
60 % / 40 % priorisiert hat. 

 Die vorgeschlagene Gewichtung ist eine Kompromisslösung, 
die der Regierungsrat nach der bei den Gemeinden im Jahr 
2012 durchgeführten Vernehmlassung getroffen hat. Die vorge-
schlagene Variante weicht im Gegensatz zur ebenfalls unter-
suchten Variante mit einer Gewichtung von 75 % (Frequenzzah-
len resp. Abfahrten) und 25 % (Einwohner resp. Bevölkerungs-
zahl) weniger von den heute geleisteten kommunalen Beiträgen 
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ab. Mit anderen Worten sind die Differenzen im Vergleich zum 
Status quo bei der vorgeschlagenen Variante am geringsten 
(vgl. Anhang 1). Grundsätzlich ist aber eine andere Lösung 
ebenso denkbar (z.B. Gewichtung Angebot zu 75 %, 70 % od. 
65 %): Wichtig ist, dass die Angebotskomponente stärker ge-
wichtet wird (mindestens 60 %) als die Bevölkerungs- resp. 
Einwohnerzahl einer Gemeinde, da diese für sich alleine noch 
keinen öffentlichen Verkehr und damit keine Kosten verursacht. 
Die Gemeinden mit einem besseren ÖV-Angebot (z.B. einem 
Viertelstundentakt) sollen sich stärker an den Kosten des ÖV 
beteiligen als solche mit einem schlechteren ÖV-Angebot (z.B. 
einem Stundentakt). 

Schwellbrunn Abs. 1: Beantragt, bei den Kriterien „Bevölkerungszahl“ und „Frequenzzah-
len der durch die Linie direkt erschlossenen Haltestellen“ Korrekturfaktoren 
anzubringen damit das Benutzerpotential und die Erschliessungsdichte 
sachgerecht erfasst werden. 
Alternativ wird beantragt, die Gewichtung des Kriteriums „Bevölkerungszahl“ 
auf 25 % zu reduzieren, um das stark überschätzte Benutzerpotential von 
flächenmässig grossen, ländlichen Gemeinden abzumildern. 

Einbezug eines Kor-
rekturfaktors, um die 
Erschliessungsdichte 
zu erfassen. 
 
Alternativantrag: Ge-
wichtung der Bevölke-
rungszahlt mit 25 %. 

Wie im eB (S 2) festgehalten, soll der neue Verteilschüssel für 
den Kanton und die Gemeinden einfach und plausibel sein so-
wie bei Angebotsänderungen leicht und mit vertretbarem Auf-
wand angepasst werden können. Dies wäre mit einem Faktor, 
der die „Erschliessungsdichte einer Gemeinde“ resp. die „Zahl 
der erschlossenen Einwohner und Arbeitsplätze“ miteinbezieht, 
nicht gewährleistet. Die Zahl der (gewichteten) Abfahrten ist die 
einzige Grösse, die es erlaubt, die Erschliessung bzw. das An-
gebot über das ganze Kantonsgebiet mit einem vertretbaren 
Aufwand zu messen. Sobald weitere Parameter berücksichtigt 
werden müssen, sind die Erhebungen kaum mehr durchführbar 
und auch nicht mehr nachvollziehbar. Dazu zählen Parameter 
wie zum Beispiel Pendlerzahlen, Zahl der erschlossenen Ein-
wohner und Arbeitsplätze, Einsteiger- und Umsteigerzahlen o-
der die Zahl der vermittelten Anschlüsse. Entscheid: Keine Än-
derung. 
Zum Alternativantrag ist festzuhalten, dass eine stärkere Ge-
wichtung der Angebotskomponente grundsätzlich vorstellbar ist. 
Ob eine Gewichtung von 60 % oder z.B. 75 % zweckmässiger 
ist, ist fachlich nicht begründbar. Aus politischen Überlegungen 
(vgl. Erwägungen oben) ist an der vorgeschlagenen Gewich-
tung festzuhalten. Entscheid: Keine Änderung. 
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Wald Befürwortet eine stärkere Gewichtung der Angebotskomponente (z.B. 75 
%). 

 Vgl. Erwägungen oben. 

 
Art. 10a b) Frequenzzahlen der durch die Linie direkt erschlossenen Haltestellen 
1 Die Frequenzzahlen der durch die Linie direkt erschlossenen Haltestellen werden nach der Anzahl aller gewichteten, fahrplanmässigen Abfahrten auf den Linien des öffentlichen Ver-
kehrs bemessen. 
2 Gezählt werden die Abfahrten auf dem Gemeindegebiet je Fahrplanjahr. Massgebend ist das offizielle Kursbuch, allenfalls die Fahrpläne der Transportunternehmen. 
3 Die Anzahl der gewichteten, fahrplanmässigen Abfahrten wird für eine einjährige Fahrplanperiode erhoben und jährlich aktualisiert. 
4 Die Abfahrten der Verkehrsmittel werden wie folgt gewichtet: 

a) IR/Voralpen-Express: 16 
b) S-Bahn:  12 
c) Appenzeller Bahnen: 8 
d) Regionalbus:  1 

5 Das zuständige Departement kann eine Haltestelle mehreren Gemeinden oder einer anderen Gemeinde als der Standortgemeinde zuordnen. Die betroffenen Gemeinden werden vorab 
angehört. 
6 Das zuständige Departement kann für linienverkehrsähnliche Fahrten, insbesondere Fahrten auf Verlangen (Publicar), die Abfahrten nach dem Nutzen der erschlossenen Gemeinden 
festlegen. Die betroffenen Gemeinden werden vorab angehört. 
 

Vernehmlasser Bemerkungen, Anregungen Anträge Beurteilung, Entscheid 
FDP Abs. 1: Das von den Initianten der ÖV-Initiative gewünschte Kriterium der 

Frequenzzahlen ist nicht eindeutig. Es kann sowohl die Anzahl der Einstei-
gemöglichkeiten als auch die effektive Passagierzahl an den jeweiligen Hal-
testellen umfassen. Offenbar waren sich auch die Initianten der Mehrdeutig-
keit dieses Begriffs nicht bewusst. Es stellt sich die Frage, ob sich die vor-
geschlagene Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben nicht kontraproduk-
tiv erweist bzw. die Gefahr von Fehlanreizen birgt, was schlimmstenfalls zu 
einem Abbau des ÖV-Angebots führen könnte. Wird – wie im Entwurf vor-
gesehen – einzig auf die fahrplanmässigen Abfahrten abgestützt, bedeutet 
dies, dass alle Einsteigemöglichkeiten auf dem Gemeindegebiet gleich ge-
wichtet werden, d.h. ungeachtet der effektiven Passagierzahlen an der je-
weiligen Haltestelle. Damit besteht das Risiko, dass diejenigen Haltestellen, 
die zwar weniger häufig genutzt werden, aber für die jeweiligen Anwohne-
rinnen und Anwohner trotzdem wichtig sind, möglichen kommunalen Spar-
massnahmen zum Opfer fallen könnten. Die Bestimmung soll daher unter 

Überprüfung der Be-
stimmung unter dem 
Gesichtspunkt mögli-
cher Fehlanreize. 

Die Gefahr, dass der vorgeschlagene Kostenteiler zum einem 
Abbau der ÖV-Qualität führt, wird als gering betrachtet. Zum 
einen liegt es nicht in der Entscheidungsbefugnis der Gemein-
den, über eine Reduktion des Angebots im regionalen Perso-
nenverkehr oder die Aufhebung von Haltestellen zu befinden. 
Besteller des öV-Angebots ist primär der Kanton (zusammen 
mit dem Bund und den an einer Linie beteiligten Nachbarkanto-
nen). Dies schliesst zum anderen aber nicht aus, dass Halte-
stellen, die sehr geringe Ein- und Aussteigerfrequenzen haben, 
auf Gesuch einer Gemeinde hin aufgehoben werden können. 
Entsprechende Gesuche sind jedoch durch den Kanton zu be-
willigen und restriktiv zu handhaben. Aus ausschliesslich finan-
ziellen Überlegungen („Sparmassnahme der Gemeinden“) kann 
der Aufhebung von Haltestellen nicht zugestimmt werden, zu-
mal damit im System des ÖV keine Kosten gespart werden, 

1500.156 - Beilage 3



 

 

dem Gesichtspunkt möglicher Fehlanreize nochmals überprüft werden. Die 
Umsetzung des neuen Verteilschlüssels muss zwar ohne übermässigen 
Aufwand erfolgen, darf aber gleichzeitig einer positiven Entwicklung des öf-
fentlichen Verkehrs nicht im Wege stehen. 

sondern die Kosten nur auf andere Gemeinden verlagert wer-
den. Zur Frage des Kriteriums der Frequenzzahlen vgl. die Aus-
führungen unten. Entscheid: Keine Änderung. 

Rehetobel, SP Befürchtet, dass der vorliegende Verteilschlüssel einzelne Gemeinden dazu 
verleiten könnte, aus Kostengründen einzelne Haltestellen aufzuheben, an-
statt diese im Dienst einer gesamtheitlichen Angebotsplanung aufrecht zu 
erhalten. 

 Vgl. Erwägungen oben. 

SVP Abs. 1: Dass die Anzahl-Abfahrten die einzige Grösse für die Gewichtung 
sein soll, wird bezweifelt. Eine Erhebung der tatsächlich zugestiegenen 
Fahrgäste an den jeweiligen Haltestellen ist mindestens so entscheidend für 
eine Beurteilung über eine weitere Aufrechterhaltung derselben. Eine Halte-
stelle mit ungenügenden Frequenzen, die notabene unverhältnismässige 
Kosten pro Halt verursacht, hat keine Berechtigung und müsste eher durch 
ein P+P-Konzept ersetzt werden. 

 Die Interpretationshoheit der VI „Mehr Mitsprache bei der ÖV-
Finanzierung“ liegt beim Regierungsrat. In seinem Bericht und 
Antrag vom 19. Februar 2013 hat er nachvollziehbar und aus-
giebig begründet (vgl. S. 11 f,), dass unter dem Begriff „Fre-
quenzzahlen der durch die Linie direkt erschlossenen Haltestel-
len“ einzig die Anzahl der (gewichteten) Abfahrten an Haltestel-
len (und Stationen) der Linien der öffentlichen Verkehrsmittel 
(Bahnen und Regionalbusse) in Frage kommt. Demgegenüber 
sind die Fahrgastzahlen auf einer Linie (Ein- od. Aussteigerzah-
len) eine Messgrösse für die Nachfrage nach dieser ÖV-
Leistung. Solche Erhebungen erlauben etwa eine Beurteilung, 
ob die angebotenen ÖV-Leistungen einem Bedürfnis entspre-
chen, oder sie dienen der Verteilung der Billetteinnahmen des 
Tarifverbunds auf die einzelnen Transportunternehmen. Die 
Fahrgastzahlen sagen aber nichts aus über die Erschliessungs-
qualität einer Gemeinde mit öffentlichem Verkehr (Angebot). 
Erst mit der Anzahl Abfahrten kommt die Erschliessungsdichte 
einer Gemeinde zum Ausdruck. Für die Verteilung der ÖV-
Kosten unter den Gemeinden soll daher nicht der Konsum der 
Dienstleistung „öffentlicher Verkehr“ massgebend sein, sondern 
die Möglichkeit (das Angebot). Für die Beurteilung der Er-
schliessungsqualität einer Gemeinde ist es beispielsweise nicht 
von Bedeutung, ob ein Bus an einer Haltestelle durchfahren 
konnte bzw. ob jemand ein- oder ausgestiegen ist. Die Anzahl 
der Abfahrten ist zudem die einzige sinnvolle Grösse, die es 
erlaubt, die Erschliessung über das ganze Kantonsgebiet mit 
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einem vertretbaren Aufwand zu messen. Sobald weitere Para-
meter wie z.B. Einsteiger- und Umsteigerzahlen berücksichtigt 
werden müssen, sind die Erhebungen kaum mehr durchführbar. 
Diese Interpretation steht für den Regierungsrat ausser Frage, 
nachdem Art. 16 GöV im Rahmen der 1. Lesung im Kantonsrat 
völlig unbestritten war. Damit hat der Kantonsrat auch der regie-
rungsrätlichen Interpretation des Initiativtextes zugestimmt. Ent-
scheid: Keine Änderung. 

SVP Abs. 3: Ist der Meinung, dass Erhebungen nicht zwingend jährlich zu erfol-
gen haben, z.B. periodisch alle 4 Jahre, vor allem dann, wenn für diese Er-
hebungen unverhältnismässige Kosten entstehen. 

 Nach einem ersten Initialaufwand ist es mit verhältnismässig 
geringem Aufwand möglich, den Verteilschlüssel gestützt auf 
die aktuellen Fahrplan- und Einwohnerdaten jährlich anzupas-
sen. Angebotsausbauten schlagen sich damit unmittelbar auf 
den Verteilschlüssel nieder, was gerechter ist. Diejenigen Ge-
meinden mit einem besseren ÖV-Angebot werden somit sofort 
stärker belastet. Entscheid: Keine Änderung. 

FDP Abs. 4: Bei einer allzu isolierten Betrachtung der einzelnen Verkehrsmittel / 
Haltestellen besteht die Gefahr, dass die Gemeinden aus finanziellen Grün-
den mittelfristig zu einer Reduzierung des ÖV-Angebots tendieren könnten 
(z.B. Bus statt Bahn). Auch hier stellt sich die Frage nach möglichen Fehlan-
reizen. 

 Die von der Vernehmlasserin angetönte Gefahr wird als sehr 
gering betrachtet. Es ist nicht in der Entscheidungsbefugnis der 
Gemeinden, über eine Reduktion des Angebots im regionalen 
Personenverkehr (z.B. Bus statt Bahn) zu befinden. Besteller 
des öV-Angebots ist primär der Kanton (zusammen mit dem 
Bund und den an einer Linie beteiligten Nachbarkantonen). 

FDP Abs. 4: Es ist nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die verschiede-
nen Verkehrsmittel den jeweiligen Kategorien (IR/Voralpenexpress, S-Bahn, 
Appenzeller Bahnen und Regionalbus) zugordnet werden. So ist das „Tro-
gener-Bähnli“ heute zwar Teil der AB, wird aber im Fahrplan als „S-Bahn“ 
bezeichnet. Vom Angebot her – vor allem hinsichtlich der sog. kommerziel-
len Geschwindigkeit – ist es aber eher mit einem Tram zu vergleichen. Auch 
alle anderen Linien der AB sowie der SOB (ausser Voralpenexpress) sind im 
Fahrplan mit einer S-Bahn-Nummer verzeichnet. Vor diesem Hintergrund ist 
die im Verordnungsentwurf vorgesehene begriffliche Unterscheidung der 
verschiedenen Verkehrsmittel (insb. Appenzeller Bahnen und S-Bahn) sowie 
die damit verbundene Gewichtung überhaupt nicht nachvollziehbar. Ein ge-
eignetes Abgrenzungskriterium wäre beispielsweise die Kommerzielle Ge-
schwindigkeit. Sie bezeichnet die erreichte Durchschnittsgeschwindigkeit 

Nochmalige Überprü-
fung der Verkehrsmit-
telkategorien. 

Es trifft zu, dass sowohl die AB wie auch die sogenannten Nor-
malspurbahnen (Thurbo, SOB) Teil des S-Bahn-Netzes 
St.Gallen sind. Die unterschiedliche Gewichtung zwischen den 
„normalen“ Regionalzügen und der AB rechtfertigt sich wie im 
eB beschrieben (S. 4) u.a. durch die unterschiedliche Reisege-
schwindigkeit der Verkehrsmittel und unterschiedliche Haltestel-
lenabständen. Zur Präzisierung soll das Begriffspaar „Regional-
züge“ und Regionalzüge Appenzeller Bahnen“ verwendet wer-
den. Entscheid: Präzisierung von Abs. 4 hinsichtlich der Be-
zeichnung der Verkehrsmittel. 
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der Passagiere im Zug/Bus. 
Lutzenberg Abs. 4 lit. c: Beantragt, dass die AB-Strecken unterschiedlich gewichtet wer-

den und zwar aufgeteilt in „AB-Sandardnetz“ und „AB-Kurzstrecken“ (Rhein-
eck-Walzenhausen, Rorschach-Heiden). Die Halte der „AB-Kurzstrecken“ 
soll mit 4 Punkten taxiert werden. Die Vorderländer Bahnen haben kleinere 
Einzugsgebiete und damit kleinere Frequenzen, kürzere Züge und damit 
kleinere Kapazitäten. Der touristische Nutzen ist etwa gleichwertig wie der 
Gemeinde-Nutzen. 

Unterschiedliche Ge-
wichtung der AB-Linien 
(8 / 4). 

Es ist kein sachlicher Grund ersichtlich, weshalb die AB-Linien 
untereinander nochmals differenziert gewichtet werden sollten. 
Die Vorderländer Bahnen der AB können nicht günstiger betrie-
ben werden als die übrigen Linien. Auch die Haltestellenab-
stände sind nicht kleiner als der durchschnittliche Abstand der 
übrigen Linien. Die ÖV-Qualität (Erschliessungsdichte) schliess-
lich wird durch die Anzahl (gewichteter) Abfahrten angemessen 
berücksichtigt. Entscheid: Keine Änderung. 

Bühler, CVP Abs. 4 lit. d: Verlangt die nochmalige Überprüfung der Gewichtung der Ver-
kehrsmittel. Vor allem die Gewichtung des Regionalbusses mit „1“ erscheint 
im Vergleich zu den Bahnen nicht verhältnismässig. Zumal die Strassen, die 
auch durch den Regionalbus genutzt werden, durch den Kanton resp. die 
Steuerzahlenden finanziert werden. 

Nochmalige Überprü-
fung der Gewichtung 
der Verkehrsmittel, vor 
allem der Regional-
busse. 

Der Regionalbus verkehrt in der Regel langsamer als die Bahn, 
fährt kürzere Strecken und die Haltestellenabstände sind we-
sentlich kleiner als bei der Bahn. Zudem können Busleistungen 
rund drei- bis viermal günstiger betrieben werden als Bahnleis-
tungen und im Gegensatz zur Bahninfrastruktur sind die Infra-
strukturkosten beim Bus um ein Vielfaches kleiner. Dies recht-
fertigt die vorgeschlagene Gewichtung von „1“. 
Eine stärkere Gewichtung der Regionalbusse (z.B. „2“ statt „1“) 
würde insbesondere für die „Postauto-Gemeinden“ zu einer we-
sentlich stärkeren Belastung im Vergleich zu heute führen und 
ist daher abzulehnen (vgl. Anhang 2). Entscheid: Keine Ände-
rung. 

SVP Abs. 4: Die Gewichtung der einzelnen Transportmittel ist nicht abschlies-
send beurteilbar. Insbesondere die tiefe Gewichtung der Busangebote mit 
„1“ fällt auf, da diese die öffentlichen Straßen benützen, welche auch durch 
Steuergelder mitfinanziert werden. Eine solidarische Mitfinanzierung der ÖV 
bedeutet auch eine ausgeglichene Gewichtung der Angebote und führt zur 
Überlegung, welches Transportmittel denn sinnvoller und somit unter dem 
Strich günstiger wäre. 

 Vgl. Erwägungen oben. 

SP Abs. 4: Die Gewichtung der Verkehrsmittel mit den Verhältnissen 1:8:12:16 
erscheint im interkantonalen Vergleich extrem weit gespreizt und hoch. In 
den Kantonen SG, TG und ZH wird in folgenden Grössenordnungen gewich-
tet: Busse: 1 – 1.5 (AR: 1), Regionalzüge: 2 – 5 (AR: 8), S-Bahn: 4 – 9 (AR: 
12), Schnellzüge, S-Bahn Zürich: 4 – 9 (AR: 16). 
Dass der VAE einen fast doppelt so hohen Wert erhält, wie Intercity- und 

Gewichtung der Ver-
kehrsmittel: 9:8:7.6:1. 

Die vorgeschlagene Gewichtung der Verkehrsmittel ist mit an-
deren Kantonen nicht direkt vergleichbar. In den erwähnten 
Kantonen fliessen insbesondere die Kosten für die Bahninfra-
struktur (Abgeltungen für Betrieb und Abschreibungen sowie 
Darlehen nach 56 EBG), die in Appenzell Ausserrhoden rund 40 
% der gesamten ÖV-Kosten (2013) ausmachen, nicht in die Be-
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Schnellzüge in St. Gallen oder Zürich ist nicht nachvollziehbar. Diese Ge-
wichtung kann kaum mit Geschwindigkeit, Reichweite, Kapazität, touristi-
schem Potential usw. begründet werden. Besonders bei jenen Linien, die 
Appenzell Ausserrhoden mit den umliegenden Kantonen verbinden, scheint 
eine vergleichbare Gewichtung im Kontext der Ostschweizer Kantone ange-
zeigt. Es wird empfohlen, einen Verteilschlüssel zu wählen, der mit denen 
der umliegenden Kantone wenigstens ansatzweise vergleichbar ist. Dies 
könnte auch die Akzeptanz bei den einzelnen – von Beitragserhöhungen 
betroffenen - Gemeinden steigern. Auch eine unterschiedliche Gewichtung 
von AB-Linien mit direktem IC Anschluss in St. Gallen oder Gossau und AB-
Linien, die nach Altstätten, Rheineck oder Rorschach führen, wäre plausibel 
und findet sich ähnlich in anderen Ostschweizer Kantonen wieder. Tiefere 
Verhältniszahlen bei den Zuglinien führen automatisch zu einer Höherge-
wichtung der Buslinien und damit zu einer verstärkten Umverteilung der Be-
lastungen gegenüber dem Vorschlag des Regierungsrates. Die hohen Ver-
hältniszahlen stehen jedoch ziemlich exotisch in der Ostschweizer Berech-
nungslandschaft. Mit den Verhältniszahlen 1:6:7:8:9 wären die Verkehrsmit-
tel plausibler gewichtet und gleichzeitig könnte eine ähnliche Belastungsver-
teilung wie beim Vorschlag des Regierungsrates erreicht werden. 

rechnungen mit ein. Der Einbezug der Infrastrukturkosten des 
ÖV rechtfertigt eine wesentliche stärkere Belastung der Bahnen 
im Vergleich zu den Regionalbussen (vgl. auch eB, S. 4). 
Der Vorschlag der Vernehmlasserin mit einer Gewichtung 1 
(Regionalbusse), 6 (AB-Linien Rorschach-Heiden, Rheineck-
Walzenhausen, Gais-Altstätten), 7 (AB-Linien Gossau-
Wasserrauen, St.Gallen-Appenzell, St.Gallen-Trogen), 8 (S-
Bahnen der SOB und von Thurbo) und 9 (VAE) würde für einen 
Grossteil der Gemeinden – im Vergleich zur heutigen Lösung 
und zur von der Mehrheit der Gemeinden bereits akzeptierten 
neuen Lösung – zu unhaltbaren Ergebnissen führen und ist da-
her abzulehnen (vgl. Anhang 3). Entscheid: Keine Änderung. 

 
Art. 10b c) Bevölkerungszahl 
1 Die Bevölkerungszahl einer Gemeinde wird nach der ständigen Bevölkerung am 31. Dezember des Vorjahrs des Fahrplanjahrs bemessen. 
2 Grundlage ist die eidgenössische Statistik der Bevölkerung und der Haushalte (STATPOP). 
 

Vernehmlasser Bemerkungen, Anregungen Anträge Beurteilung, Entscheid 
Rehetobel Für die Bestimmung der Gemeindeanteil sind die tatsächlichen Zahlen der 

Einwohner mit gesetzlichem Wohnsitz zu verwenden, d.h. die Berechnungs-
tabelle gemäss erläuterndem Bericht, S.5, ist anzupassen. 

 Eine Anpassung der Tabelle im eB ist abzulehnen, da sie ledig-
lich Vergleichszwecken dient. 
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Anhang 1 
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Anhang 2 

 
Gewichtung Verkehrsmittel: 
a) IR/VAE:  16 
b) Regionalzüge: 12 
c) Regionalzüge (AB): 8 
d) Regionalbusse: 2 
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Anhang 3 (Vorschlag SP) 

 
Gewichtung Verkehrsmittel: 
a) IR/VAE:   9 
b) Regionalzüge:  8 
c) Regionalzüge AB (GAW, SGA, TB):  7 
d) Regionalzüge AB (RhW, RHB, GA):  6 
d) Regionalbusse:  1 
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